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Bebauungsplan Nr. 46 -Dhünner Aue-, 6. Änderunggem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) ±1:500

Altenberger-Dom-Straße  L 101

0 10 20 30 405 Meter Datum: 14.03.2018

LegendeEinfügepunkt Nutzungsschablone
Â 1.1.4 Besondere Wohngebiete (§ 4 a BauNVO)
' Geschossflächenzahl, Höchstmaß

÷ Grundflächenzahl, Höchstmaß
A Anzahl der Vollgeschosse, Höchstmaß
4 nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigFestsetzung
ÿ% Besondere Wohngebiete
ÊH Fußgängerbereich
q StellplätzeFestsetzungBaugrenze
5 5 5 Umgrenzung Flächen für AnpflanzungUmgrenzung Flächen für NebenanlagenGrenze des Bebauungsplans
! ! ! Abgrenzung unterschiedl. NutzungFestsetzungBesondere WohngebieteVerkehrsfl. bes. ZweckbestimmungFlächen für NebenanlagenGrenze des BebauungsplansBereiche mit zugeordneten Dokumenten

DDDDD Fließgewässeroertl_Graben_verrohrt

Hinweis: Die sonstigen textlichen Festsetzungen zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 46 -Dhünner Aue- gelten unverändert für den Bereich der 6. Änderung weiter. 


